
Die Fördermöglichkeiten  
der Kommunalrichtlinie

Aktiv für den 
 Klimaschutz: 
Wie Sie als 
Sportverein 
profitieren



Maßnahmen wie
Förderung für 
 Sportvereine

Förderung für 
 Kommunen  
und  kommunale  
Betriebe*

Förderung für 
finanzschwache
 Kommunen

Mindestzuwendung

Außenbeleuchtung mit 
zeit- oder präsenzabhän-
giger Schaltung

25 % 20 % 25 % 5.000 €

Innen- und 
 Hallenbeleuchtung 30 % 25 % 30 % 5.000 €

Raumlufttechnische 
 Anlagen 30 % 25 % 30 % 5.000 €

Radabstellanlagen 45 % 40 % 60 % 10.000 €

Rechenzentren / 
 Serverräume

45 % 40 % 50 % 5.000 €

Optimierung zentraler 
Warmwasserbereitungs-
anlagen 

45 % 40 % 50 % 5.000 €

Austausch nicht 
regelbarer Pumpen in 
Schwimmbädern

45 % 40 % 50 % 5.000 €

Gebäudeleittechnik 
inkl. Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik

45 % 40 % 50 % 5.000 €

Verschattungsvorrich-
tungen mit Tageslicht-
nutzung

45 % 40 % 50 % 5.000 €

 *mit mind. 25 % kommunaler Beteiligung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Klimaschutz rechnet sich

eine Kommune, ein gemeinnütziger  
Sportverein,

oder ein Betrieb mit  
mindestens 25 Prozent  

kommunaler Beteiligung?

Und so geht’s:

Sie sind Eigentümerin oder Eigentümer einer Sportstätte, das heißt

LassenSieIhrEngagementfürdenKlimaschutzfördern!

Die Kommunalrichtlinie macht’s möglich: Sichern Sie sich Zuschüsse zum Beispiel für

 ) den Austausch beziehungsweise die energieeffiziente Sanierung von

 ) Außenbeleuchtung mit zeit- oder präsenzabhängiger Schaltung  
inklusive der Beleuchtungstechnik für Flutlichtanlagen,

 ) Innen- und Hallenbeleuchtung,

 ) raumlufttechnischen Anlagen,

 ) nicht regelbaren Pumpen in Schwimmbädern,

 ) Gebäudeleittechnik inklusive Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,

 ) die Errichtung von Radabstellanlagen wie Fahrradbügeln,

 ) die Optimierung 

 ) von Rechenzentren und Serverräumen sowie

 ) zentralen Warmwasserbereitungsanlagen oder

 ) den Einbau von Verschattungsvorrichtungen mit Tageslichtnutzung.

Antrag stellen

1. Januar bis 31. März &  

1. Juli bis 30. September 

ptj.de/klimaschutz 

initiative-kommunen

Sie wollen mehr wissen?

Mehr Infos, mehr Maßnahmen und genaue  Förderquoten: 
klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

Mehr als 90.000 Sportvereine und 27 Millionen aktive Sportlerinnen und Sportler: 
Deutschland bewegt sich – und kann dabei viel für den Klimaschutz tun. Als Sport-
verein sowie Eigentümerin oder Eigentümer einer Sportstätte können Sie Ihre Halle, 
Ihre Umkleiden, Ihren Sportplatz oder Ihr Stadion mit Förderung des Bundesumwelt-
ministeriums modernisieren und so bessere Trainingsbedingungen schaffen: zum 
Beispiel durch neue klimafreundliche Belüftungstechnik, eine energieeffiziente Flut-
lichtanlage oder neue Abstellplätze für Fahrräder. Maßnahmen, die den Energiever-
brauch senken, schützen nicht nur das Klima, sondern senken auch dauerhaft Ihre 
Betriebskosten. Das gesparte Geld können Sie vor Ort reinvestieren, etwa in neue 
Trainingsgeräte oder -anlagen. So macht Sport gleich noch mehr Spaß!



Haben Sie Fragen?  
SprechenSieunsan:

Service- und Kompetenzzentrum: 
Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)

skkk@klimaschutz.de 
klimaschutz.de/skkk

Unsere Beratungshotline:  
030 39001-170

MitderKommunalrichtlinieimRahmender
NationalenKlimaschutzinitiativefördertdas
Bundesumweltministerium seit 2008 Klima-
schutzmaßnahmenimkommunalenUmfeld.
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